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(2) Soweit bereits vor Verkündung dieser Anordnung 
nach den im § 1 enthaltenen Grundsätzen verfahren 
worden ist, wird von einer Steuernachforderung ab
gesehen.

Berlin, den 1. Juli 1959

Der Minister der Finanzen 
R u m p f

Anordnung
über die Arbeit der gewerblichen Leihbüchereien.

Vom 1. Juli 1959
In Durchführung des § 4 Teil III Abs. 5 der Verord

nung vom 7. Januar 1954 über die Bildung eines Mini
steriums für Kultur der Deutschen Demokratischen Re
publik (GBl. S. 25) wird im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern und dem Minister der Justiz fol
gendes angeordnet:

§ 1
Die gewerblichen Leihbüchereien haben ihre Tätig

keit im Rahmen der geltenden Gesetze auszuüben und 
zur sozialistischen Erziehung der . Bevölkerung bei
zutragen.

§ 2
(1) Außer der antihumanistischen Literatur, deren 

Verbreitung bereits nach anderen gesetzlichen Bestim
mungen untersagt ist* darf in den Beständen der ge
werblichen Leihbüchereien auch keine bürgerlich-reak
tionäre Ideologien verbreitende oder in anderer Weise 
den Prinzipien der sozialistischen Entwicklung wider
sprechende Literatur geführt werden.

(2) Gewerbliche Leihbüchereien sind nur zur Ausleihe 
von Literatur an Personen über 18 Jahre berechtigt.

(3) In den Buchbestand darf künftig nur Literatur 
aufgenommen werden, die in Einrichtungen des Buch
handels der Deutschen Demokratischen Republik ange
kauft ist. Die Aufnahme gebrauchter Bücher — auch 
solcher, die leihweise oder durch Schenkungen erwor
ben sind — ist nicht gestattet.

(4) Der Verleih sowie der Verkauf und jede andere 
Form der Veräußerung von Literatur, die aus dem 
Buchbestand zurückgezogen wurde, ist nicht gestattet. 
Bei Geschäftsaufgabe ist für Literatur, die zum Ver
kauf angeboten werden soll, die Zustimmung des zu
ständigen örtlichen Organs einzuholen (§ 3).

(5) Die materielle Beschaffenheit des Buchbestandes 
und der hygienische Zustand der gesamten Leihbüche
rei müssen einwandfrei sein.

§ 3
(1) Die gewerblichen Leihbüchereien haben eine In

ventarliste und eine Kundenkartei zu führen. In die 
Inventarliste sind die Bücher bei fortlaufender Nume
rierung unter Angabe des Verfassers, des Titels, des 
Verlages, des Erscheinungsjahres, der Einkaufsstelle 
und''des Preises einzutragen.

(2) Bücher, die nicht in der Inventarliste enthalten 
sind; dürfen nicht ausgeliehen werden.

(3) Die Kundenkartei hat Namen, Vornamen, Adresse 
und Geburtsdatum zu enthalten.

§ 4
(1) Die Abteilungen bzw. Sachgebiete Kultur der Räte 

der Kreise, Stadtbezirke und Städte (im folgenden ört
liche Organe genannt) und die Organe der Deutschen 
Volkspolizei sind berechtigt und verpflichtet, die Ein
haltung dieser Anordnung zu kontrollieren. Zu den 
Kontrollen können geeignete Mitarbeiter aus Massen
organisationen, gesellschaftlichen Institutionen und an
deren demokratischen Einrichtungen und Arbeiterkon
trolleure hinzugezogen werden.

(2) Die Inhaber gewerblicher Leihbüchereien sind 
verpflichtet, bei Überprüfungen sämtliche Unterlagen 
zur Einsicht zur Verfügung zu stellen.

(3) Die örtlichen Organe können solche Bücher ent
schädigungslos einziehen, die den Bestimmungen der 
§§ 2 und 3 widersprechen. Diese Bücher sind unter 
Aufsicht eines Mitarbeiters des zuständigen örtlichen 
Organs der staatlichen Verwaltung oder eines bevoll
mächtigten Beauftragten zu makulieren.

(4) Gegen eine Einziehungsverfügung nach Abs. 3 
steht dem Inhaber der gewerblichen Leihbücherei das 
Recht der Beschwerde zu. Diese ist schriftlich mit Be
gründung innerhalb von 2 Wochen bei dem Organ ein
zulegen, das die Verfügung erlassen hat. Hilft es der 
Beschwerde nicht innerhalb weiterer 2 Wochen ab, so 
hat es sie an das ihm übergeordnete Organ weiterzu
leiten. Dessen Entscheidung ist endgültig.

(5) Je nach dem Ergebnis der Überprüfungen sind 
den Inhabern der gewerblichen Leihbüchereien von den 
zuständigen örtlichen Organen der staatlichen Verwal
tung Auflagen entsprechend § 1 Abs. 5 der Verordnung 
vom 28. Juni 1956 über die Regelung der Gewerbetätig
keit in der privaten Wirtschaft (GBl. I S. 558) zu er
teilen.

§ 5
(1) Wer vorsätzlich den Bestimmungen der §§ 2 Ab

sätze 1 bis 4, 3 und 4 Abs. 2 zuwiderhandelt, kann mit 
einer Ordnungsstrafe bis zu 500 DM bestraft werden.

(2) Ebenso kann bestraft werden, wer die ihm nach 
§ 4 Abs. 5 erteilten Auflagen nicht termingemäß erfüllt.

(3) Zuständig für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens ist der Rat des Kreises, Abteilung 
Kultur.

(4) Für den Erlaß des Ordnungsstrafbescheides und die 
Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens gelten die 
Bestimmungen der Verordnung vom 3. Februar 1955 
über die Festsetzung von Ordnungsstrafen und die 
Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens (GBl. I
S. 128).

§ 6
Daneben kann in schweren Fällen ein Widerruf der 

Erlaubnis zum Gewerbebetrieb entsprechend § 4 der 
Verordnung vom 28. Juni 1956 über die Regelung der 
Gewerbetätigkeit in der privaten Wirtschaft und den 
dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen aus
gesprochen werden.

§ 7
Diese Anordnung tritt am 15. August 1959 in Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1959
Der Minister für Kultur

I. V.: W e n d t
Staatssekretär und Erster Stellvertreter des Ministers


